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Teilrevision Gemeindeordnung der Stadt Zürich
vom 9. Juni 2024

Eingefügter Art. 155 Abs. 2 gemäss Urnenabstimmung
vom 9. Juni 2024

Art. 155 ' (unverändert, neu als Absatz 1) Gemeinnütziger
Wohnungsbau2 Um ein an der Nachfrage orientiertes Angebot an Wohnmôglichkeiten

für ältere Menschen zu schaffen, wird der Bestand der Alterswohnun-
gen mit Kostenmiete der Stiftung Alterswohnungen und anderer ge-
meinnütziger Wohnbauträgerinnen oder Wohnbauträger bis 2035 im

Vergleich zum Stand vom 31. Dezember 2019 um 2000 erhöht.

Genehmigt an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2024.
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N

. Corine Mauch Thomas Bolieter
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Durch den Regierungsrat am 11. September 2024 mit Beschluss Nr. 932 genehmigt.


